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Senioren-Treffen in Rathsmannsdorf 
 

 

15. September 2025 
 

ab 14:00 Uhr im Bürgerhaus Rathsmannsdorf 
 

          Spiele-Nachmittag  mit Kaffee & Kuchen 

                    - keine Anmeldung erforderlich - 
 

Auf eine zahlreiche Teilnahme freuen sich 
Magda Fesl    &   Alexandra Seidl 

(08541 7314)             (08546 1729) 
 

 
 
 

Straßensanierungsmaßnahme Gemeindeverbindungsstraße 
Ruhstorf - Eglsee - Hochreuth 
 
 
Mit der Durchführung der o. a. Maßnahme wurde die Strabag AG, Direktion Bayern Nord, 
Bereich Viechtach, Kirchplatz 16, 94513 Schönberg beauftragt. 
 
Ab Montag 15.09.2025 werden durch die Fa. Strabag AG Straßensanierungsarbeiten 
im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße Ruhstorf - Eglsee - Hochreuth durchgeführt. 
 
Ab diesem Zeitpunkt ist die Gemeindeverbindungsstraße Ruhstorf - Eglsee - Hochreuth für 
den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. 
 
Während der Arbeiten bleibt der Anliegerverkehr weitestgehend frei. 
 
Alle Beteiligten sind bemüht, die Verkehrsbeschränkungen so gering wie möglich zu halten. 
Trotzdem werden sich Behinderungen nicht ausschließen lassen. 
Hierfür bitten wir alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis. 
 
Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen kommen. 
 
 
Markt Windorf 
-Bauamt- 
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Schülerbeförderung zur Grundschule in Windorf und Otterskirchen 

Schulbus-Fahrplan für das Schuljahr 2025/26 

Hiermit gibt der Markt Windorf die vorläufigen Abfahrtspläne (Hinfahrt) für das anstehende Schuljahr 
bekannt. Die Abfahrtszeiten und Strecken für die Heimfahrten ergeben sich aus dem Stundenplan. 

Wir bitten um Verständnis, dass sich bis Schulbeginn noch Änderungen ergeben können; das gilt 
vor allem für die Abfahrtszeiten, die zudem im Winter und bei sonstiger schlechter Witterung 
abweichen können. Darüber hinaus sind Änderungen durch Straßenbaumaßnahmen möglich. 
 

a) Route Frauendorf – Gerading – Windorf (Hauptschulbus, Fa. Boher) 
Haltestelle Abfahrt 
Abfahrt Garham Dorfplatz 07:00 Uhr 
Frauendorf, Abzweigung Dobl 07:10 Uhr 
Wimberg 07:12 Uhr 
Edhäusl 07:14 Uhr 
Windorf, Abzweigung Friseur 07:16 Uhr 
Gerading 07:19 Uhr 
Fisching 07:24 Uhr 
Ried 07:25 Uhr 
Schönhart 07:28 Uhr 
Haberg / Ruhstorf 07:30 Uhr 
Anger 07:31 Uhr 
Oberhart, vor Abzweigung in Kreisstraße 07:33 Uhr 
Windorf (Ankunft am Schulhaus) 07:36 Uhr 

 

b) Route Socking – Rathsmannsdorf – Windorf (Fa. Boher) 
Haltestelle Abfahrt 
Socking 06:30 Uhr 
Erlhof 06:34 Uhr 
Schwarzhöring 06:36 Uhr 
Söldenham 06:37 Uhr 
Kalteneck 06:38 Uhr 
Rathsmannsdorf, VR-Bank 06:39 Uhr 
Haseneck 06:41 Uhr 
Bertholling (Kreuzung) 06:42 Uhr 
Naßkamping 06:43 Uhr 
Punzinger Mühle 06:44 Uhr 
Solla (Höhe Haus-Nr. 2) 06:47 Uhr 
Solla (Höhe Haus-Nr. 5) 06:50 Uhr 
Schwarzhöring 06:54 Uhr 
Rathsmannsdorf, VR-Bank (Zustieg von Route Walding,  
                                             Ausstieg von MS Vilshofen) 

06:57 Uhr 

Desching 07:02 Uhr 
Am Büchlberg 07:04 Uhr 
Renholding 07:07 Uhr 
Haitzing oben 07:11 Uhr 
Walding 07:12 Uhr 
Windorf (Ankunft am Schulhaus) 07:19 Uhr 
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c) Route Walding – Rathsmannsdorf (Hauptschulbus, Fa. Boher) 
Haltestelle Abfahrt 
Ebersberg Bushaltestelle 06:50 Uhr 
Hidring 06:53 Uhr 
Otterskirchen Stachus 06:55 Uhr 
Kading 06:58 Uhr 
Kreiling 06:59 Uhr 
Renholding 07:07 Uhr 
Rathsmannsdorf (Umstieg zu Route Rathsmannsdorf–Windorf) 07:11 Uhr 
St. Georg Schule 07:30 Uhr 

 

 

d) Route Ebersberg – Otterskirchen (Fa. Boher) 
Haltestelle Abfahrt 
Vordergalgenberg, Abzweigung Feriendorf 07:08 Uhr 
Stetting / Steining 07:15 Uhr 
Neuhofen 07:16 Uhr 
Kading 07:19 Uhr 
Hitzing 07:20 Uhr 
Stampfing 07:25 Uhr 
Lemberg 07:35 Uhr 
Otterskirchen (Ankunft am Schulhaus) 07:42 Uhr 

 

 

e) Route Windorf – Gaishofen – Otterskirchen (Fa. Boher) 
Haltestelle Abfahrt 
Windorf, Schule 07:22 Uhr 
Besensandbach 07:27 Uhr 
Klinghof 07:31 Uhr 
Gaishofen, Wendeplatte 07:32 Uhr 
Gaishofen (Kreuzung Niglstraße)  07:34 Uhr 
Kiesling 07:35 Uhr 
Wimm 07:36 Uhr 
Ratzenleiten 07:37 Uhr 
Höbersdorf Bushaltestelle 07:38 Uhr 
Hatzing 07:39 Uhr 
Hidring 07:40 Uhr 
Otterskirchen (Ankunft am Schulhaus) 07:43 Uhr 

 

 

Die Anwohner der Schulbusstrecken werden gebeten, 

insbesondere an Engstellen 

die Straßen für die Durchfahrt freizuhalten! 
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ILE-Zusammenschluss Passauer Oberland e.V.  
 
Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen für Kleinprojekte 

Der ILE-Zusammenschluss Passauer Oberland e.V. hat für das Jahr 2026 beim Amt für Ländliche Entwicklung 
(ALE) Niederbayern die Förderung eines Regionalbudgets nach den Finanzierungsrichtlinien Ländliche 
Entwicklung (FinR-LE) in Höhe von 90.000 EUR beantragt. Im Falle der Bewilligung durch das ALE erfolgt die 
Förderung nach den Bestimmungen der Maßnahme 9.0 Regionalbudget im Förderbereich 1 „Integrierte Ländliche 
Entwicklung“ (ILE) des Rahmenplans der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) in der jeweils geltenden Fassung. 
Der ILE-Zusammenschluss Passauer Oberland e.V. ruft unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch das ALE und 
unter Berücksichtigung der nachfolgend genannten Bedingungen zur Einreichung von Förderanfragen für 
Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets auf.  
Dieser Aufruf umfasst ausschließlich Anfragen auf Förderung von Kleinprojekten, die unter Berücksichtigung 
• der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse einschließlich der erreichbaren Grundversorgung, attraktiver und 

lebendiger Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleerständen, 
• der Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landesplanung, 
• der Belange des Natur-, Umwelt- und Klimaschutzes, 
• der Anpassung an den Klimawandel, 
• der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
• der demografischen Entwicklung sowie 
• der Digitalisierung 
den Zweck verfolgen, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und 
weiterzuentwickeln. 

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Gesamtkosten 20.000 EUR nicht übersteigen. Zu beachten ist, 
dass alle den Zweck der Förderung erfüllenden förderfähigen Ausgaben eines Projekts diese Höchstgrenze nicht 
überschreiten dürfen. Andernfalls kann ein Vorhaben nicht mehr als Kleinprojekt gewertet werden. In einem Aufruf 
kann pro Projekt nur ein Antrag eingereicht werden. Eine Aufteilung von Projekten zur Unterschreitung der 
förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht zulässig. 
Voraussetzungen: Gefördert werden nur Kleinprojekte mit deren Durchführung noch nicht begonnen wurde. Als 
Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich bereits die Abgabe einer verbindlichen Willenserklärung zum Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags bzw. auch der Materialkauf für die beantragte 
Maßnahme zu werten.  
Bei Vorhaben zur Förderung von wirtschaftlichen Tätigkeiten sind die Bestimmungen der EU zu De-minimis-
Beihilfen für den Bereich Gewerbe zu beachten.  
Fördergegenstand: Förderfähig sind beispielsweise Kleinprojekte zur 
a) Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, 
b) Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene, 
c) Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, 
d) Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung, 
 
e) Umsetzung von dem ländlichen Charakter angepassten Infrastrukturmaßnahmen, 
f) Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung. 
Das Kleinprojekt muss so rechtzeitig umgesetzt werden, dass der Durchführungsnachweis bis spätestens 
01.10.2026 vorgelegt werden kann. 
Zuwendungs- und Antragsberechtigte: 
a) Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, 
b) natürliche Personen und Personengesellschaften. 
Art und Umfang der Förderung: Die Zuwendung wird als Zuschuss im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Die 
tatsächlich entstandenen förderfähigen Kosten abzüglich Preisnachlässe (Skonti, Boni und Rabatte) werden mit bis 
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zu 80 % bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 EUR und unter Berücksichtigung der im privatrechtlichen Vertrag 
(siehe unten) festgelegten maximalen Zuwendung. Soweit die Umsatzsteuer nach § 15 UstG als Vorsteuer 
abziehbar ist, gehört sie nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Kleinprojekte mit einem Zuwendungsbedarf 
unter 500 EUR werden nicht gefördert. 
Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuwendungen aus anderen Förderprogrammen ist zulässig, soweit dies dort 
nicht ausgeschlossen ist. Zuwendungen und geldwerte Leistungen Dritter führen erst zu einer Kürzung der 
Zuwendung aus dem Regionalbudget, wenn die Summe aller Mittel die förderfähigen Gesamtkosten überschreitet. 
Eine zusätzliche Förderung über die Finanzierungsrichtlinien Ländliche Entwicklung (FinR-LE) oder die 
Dorferneuerungsrichtlinien zum Vollzug der Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) ist nicht erlaubt. Eine 
Kombination der Fördermöglichkeiten des Regionalbudgets und des „Verfügungsrahmens Ökoprojekte“ einer Öko-
Modellregion ist nicht möglich. 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Die Zuwendung ist nicht auf Dritte übertragbar. 
Antrags- und Auswahlverfahren: Mit dem Regionalbudget können Kleinprojekte durchgeführt werden, die der 
Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts dienen und im Gebiet des ILE-Zusammenschlusses 
liegen. Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt durch ein Entscheidungsgremium, das sich aus Vertretern regionaler 
Akteure zusammensetzt.  
Kriterien zur Projektauswahl: 

Kriterium Bewertungsinhalt Punkte 
1 stellt wichtigen Beitrag zur Stärkung der Region dar 10 
2 stärkt den sozialen/gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort  5 
3 ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Daseinsvorsorge 5 
4 initiiert/fördert die Vernetzung/Zusammenarbeit/Dialog vor Ort 5 
5 bedeutet eine deutliche Aufwertung des ILE-Gebiets oder einer Ge-

meinde und hat einen hohen öffentlichkeitswirksamen oder 
bewusstseinsbildenden Charakter 

5 

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung der Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der 
genannten Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung aller Projekte entsteht die Reihenfolge der zu unter 
stützenden Projekte im Rahmen des zur Verfügung stehenden Regionalbudgets. 
Nach einer positiven Auswahlentscheidung wird ein privatrechtlicher Vertrag zwischen dem ILE-Zusammenschluss 
Passauer Oberland e.V. und dem Träger des ausgewählten Kleinprojekts geschlossen, in dem die 
Umsetzungsmodalitäten geregelt werden. 
Termine: – Abgabe der Förderanfragen spätestens am: 09.01.2026 

– Spätester Termin der Abrechnung mit der verantwortlichen Stelle des ILE-Zusammenschlusses 
(Vorlage des Durchführungsnachweises): 01.10.2026  

Das erforderliche Antragsformular und das Merkblatt mit ergänzenden Hinweisen stehen im Internet-
Förderwegweiser des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 
(StMELF) unter https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/regionalbudget/index.html zur Verfügung. 
Anfragen auf Förderung sind an folgende Adresse zu richten: 
Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammenschlusses: 

Verein Passauer Oberland e.V. 
c/o Gemeinde Fürstenstein 
Vilshofener Straße 9 
94538 Fürstenstein 

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung: 

ILE-Geschäftsführerin Gabriele Bergmann 
 
Tel: 08504/9155-20 oder bergmann@passauer-oberland.de  
 

  Fürstenstein, September 2025 

  Ort, Datum                                                                   LE-Geschäftsführung/Verantwortliche Stelle 
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„„HHeeiillssaammeess  aauuss  EEssssiigg  uunndd  HHoonniigg““  
WWoorrkksshhoopp  mmiitt  RReennaattee  WWeeiinnzziieerrll  

Oxymel oder auch Sauerhonig genannt, ist ein altbewährtes Mittel zur Immunstärkung 
und Erhaltung der Gesundheit. Im Workshop geht es darum wie man mit Essig und 
Honig einfache Rezepturen für Küche und Gesundheit herstellen kann. Außerdem gibt es 
Tipps, wie wir uns mit den Kostbarkeiten der Natur für den Winter bevorraten können. 

WWaannnn:: 09.10.2025 von 10.00 – 12.00 Uhr 
WWoo:: Bauernmarkt Fürstenstein, Vilshofener Str. 9, 94538 Fürstenstein 
AAnnmmeelldduunngg:: oekomodellregion@passauer-oberland.de oder 08509/9009-20 

 

BBiioobbaauueerrnn--TTrreeffffeenn  aamm  GGeemmüüsseehhooff  FFiisscchhll  
Das nächste Biobauern-Treffen der Öko-Modellregion findet am 20.10. am Gemüsehof 
Fischl in Lindach 2, 94113 Tiefenbach statt. Das Biobauern-Treffen dient zur Vernetzung 
der Akteure in der Region. Alle am Ökolandbau interessierten Personen können am 
Treffen teilnehmen! Um eine Anmeldung wird gebeten. 

WWaannnn:: 20.10.2025 um 19.00 Uhr 
WWoo:: Gemüsehof Fischl, Lindach 2, 94113 Tiefenbach 
AAnnmmeelldduunngg:: oekomodellregion@passauer-oberland.de oder 08509/9009-20 

  

KKoocchhkkuurrss::  „„SSttrruuddeell  &&  SSttrriieezzeell““  
In Strudel oder Reinstriezel schmeckt das Obst am besten! Wie zu Omas Zeiten! 
Doch wer macht sie noch selber - den Strudel oder den Reinstriezel. Was früher 
selbstverständlich zur Herbstküche gehörte, gerät in unserer schnellen Küche leicht ins 
Hintertreffen. 
 
Wer (wieder) lernen möchte den Strudelteig selber auszuziehen, oder aus Kartoffelteig 
den köstlichen Reinstriezel zu backen ist bei diesem Kochkurs ganz richtig. 
Genussbotschafter und Bio-Koch Bernhard Senkmüller zeigt wie es geht! 

WWaannnn:: 30.10.2025 um 17.30 Uhr 
WWoo:: Realschule Tittling, Theodor-Heuss-Straße 11, 94104 Tittling 
AAnnmmeelldduunngg:: Eine Anmeldung zum Kurs ist erforderlich unter 
oekomodellregion@passauer-oberland.de oder 08509/9009-20 
KKoosstteenn:: Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 20 Euro pro Person. 
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Bericht zur Fällung einer Rot-Eiche in Rathsmannsdorf 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

im Zuge der Verkehrssicherungspflicht sah sich die Gemeinde gezwungen, eine 
Notmaßnahme zur Beseitigung einer Rot-Eiche in Rathsmannsdorf durchführen zu lassen.  
Ein großer Astbruch gegen ca. 23:00 Uhr am 18.08.2025 ereignete sich an dem Baum auf 
Gemeindegrund, der regelmäßig von einem externen Baumkontrolleur geprüft wird.  
Der Bruch hat „glücklicherweise“ nur ein rechtmäßig abgestelltes Kfz auf dem Parkplatz vor 
der VR-Bank in Rathsmannsdorf leicht beschädigt. 

Im Gefahrenbereich des Baumes befinden sich der Weg zum Kindergarten bzw. zur       
(Schul-) Bushaltestelle und zum Kinderspielplatz, zwei Ortsstraßen sowie die örtliche           
VR-Bank mitsamt Parkplätzen und private Anwesen. 

Am 20.08.2025, also nach dem Schadenseintritt, hat der beauftragte Baumkontrolleur eine 
Ortseinsicht vorgenommen und in seiner Stellungnahme vom 20.08.2025 dargetan, dass 
trotz fachgerechter und begleitender Maßnahmen nicht mit einer dauerhaften 
Erhaltungsfähigkeit der Roteiche in ihrer jetzigen Form zu rechnen ist.  

Die Maßnahme wurde der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Passau gemeldet. 
Die Behörde hat die vorliegenden Schadensbilder begutachtet und festgestellt, dass die 
Schäden zweifelsfrei so umfangreich sind, dass eine Sofortmaßnahme unumgänglich ist, um 
die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Artenschutzrechtliche Belange werden in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde beachtet. 

Die Entscheidung zur Beseitigung wurde im Sinne des vorbeugenden Eigenschutzes 
getroffen, um Gefährdungen für Kinder, Erwachsene, Verkehrsteilnehmer und Anlieger zu 
verhindern. 
Der Stamm wird als Torso bis zur Vergabelung (ca. 4–5 m Höhe) stehen gelassen, um darin 
möglicherweise lebenden Insekten und Pilzen weiterhin einen geeigneten Lebensraum zu 
bieten. Gleichzeitig wird der Bevölkerung ermöglicht, den natürlichen Zerfall zu beobachten. 
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Aufruf 
zur Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung 2025 für unsere Kriegsgräber 
(Kernzeitraum: 10. Oktober bis 2. November 
– davon abweichende Sammlungstage sind möglich) 

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
 

Bitte helfen Sie uns auch in diesem Jahr mit Ihrer Spende. 
Wir danken Ihnen dafür! 

HS
 1

9/
25

 

 
 

Haus- und Straßensammlung des 
Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 

 

Sammeltermine in Bayern 
Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung: Gedenkkerzenverkauf: 
10. Oktober bis 2. November 2025 (Kernzeitraum) 1. Oktober bis 31. Dezember 2025 (Kernzeitraum) 

 

• wurde 1919 als eine der ersten Bürgerinitiativen in unserem Land gegründet 
• betreut rund 830 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,8 Millionen 

Kriegstoten 
• pflegt überwiegend die Gräber von deutschen Soldaten, aber auch von 

Kriegsgefangenen, zivilen Opfern des Luftkrieges, von Flucht, Vertreibung, 
Zwangsarbeit und Deportation 

• klärt Kriegsschicksale nach Jahrzehnten der Ungewissheit, bestattet die Gefallenen 
und verständigt die Angehörigen. 2024 wurde durch den Umbettungsdienst des 
Volksbundes der einmillionste, seit Anfang der 1990er Jahre geborgene, deutsche 
Kriegstote würdig beigesetzt 

• bietet Angehörigen- und Bildungsreisen zu den Kriegsgräberstätten an 
• gestaltet den Volkstrauertag in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen, Pfarreien 

und Verbänden als Tag des Gedenkens, der Mahnung und Erinnerung 
• organisiert Vorträge zu den Themen Testament und Vorsorge 
• bereichert mit Benefizkonzerten das kulturelle Leben 
• ermöglicht seit über 70 Jahren Tausenden junger Menschen in rund 30 

Internationalen Jugendbegegnungen und Workcamps sowie in seinen drei 
Jugendbegegnungsstätten, Kriegsgräberstätten als „Lernorte der Geschichte“ zu 
erfahren und zu begreifen 
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  Gottesdienstordnung der Pfarrei Otterskirchen vom 14.09. – 21.09.2025     

Sonntag 14.09. 24. Sonntag im Jahreskreis                    Sammlung f. Kommunikationsmittel  
09.30 Uhr   Pfarrgottesdienst für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei 

Heiliges Amt von 
Michael Stoiber sen. für Eltern zum Sterbetag 
Fam. Zitzelsberger, Deichselberg für Alois Eineder                                    L: Fisch Ch. 
Franz Langer, Windorf für lieben Freund Herbert Preis 
Maria Mehltretter mit Familie für Ehemann, Vater und Opa zum Sterbetag 
Fam. Eineder für Josef Graf 

 

  In diesem Gottesdienst wird der neue Ministrant vorgestellt 
   
Dienstag  16.09.  09.30 Uhr - Schulanfangsgottesdienst 
 

Dienstag        16.09. Hl. Kornelius, Papst, Hl. Cyprian, Bischof, Märtyrer 
19.00 Uhr   Heilige Messe von  

Johanna Höltl mit Familie für Ehemann, Vater und Opa zum Sterbetag 
Johanna Höltl mit Familie für Sohn, Bruder und Onkel Thomas zum Sterbetag 
Nicole Graf für Rosa Roßmeier 
Josef und Elfriede Rodler für guten Nachbar Josef Hauzenberger 
Katharina Bernhardt für Anna Dichtl 
Josef Himsl, Waizenbach für ehemaligen Lehrmeister Alfred Angerer   

Sonntag 21.09. 25. Sonntag im Jahreskreis                   Sammlung f. Michaelsbund 
08.15 Uhr   Heiliges Amt von                                                   

Erika für Fritz Holtz zum 20. Sterbetag 
  Geschwister Hauzenberger, Hatzing für Mutter Maria zum 100. Geburtstag 
  Sieglinde Stutz für Eltern Anton und Maria Stutz  

Gisela Bauer für liebe Eltern zum Sterbetag                        L: Maier G. 
Fam. Putz, Ried für Inge Himsl                  
Jasmin Moser für Herta Fischl 

 

 
Gottesdienstordnung der Pfarrei Rathsmannsdorf vom 14.09. – 21.09.2025 

 

Sonntag,  14.9.   24. Sonntag im Jahreskreis                  Sammlung f. Kommunikationsmittel 
8:15 Uhr   Heiliges Amt von 

Lisbeth Rossa mit Fam. für lieben Erich zum Sterbetag 
Frieda Zitzelsberger mit Fam. für Ehemann, Vater, Schwiegervater und Opa zum Sterbetag  
Angelika Strobel für Nachbarin Hildegard Hartl 
Fam. Johann Seidl, Babing für Hildegard Hartl 

 

Mittwoch,  17.9.   Abendgottesdienst - Hl. Hildegard v. Bingen, Hl. Robert Bellarmin 
19:00 Uhr   Heilige Messe von 

Fam. Walter Seidl für Verstorbenen Georg Bernhard 
Fam. Maier, Socking für Willi Bernhard 
Bayer. Waldverein Sektion Ebersberg für Erich Rossa 
Klaus Opitz für Erich Rossa 

 

Sonntag,  21.9.   E r n t e d a n k f e s t 
10:00 Uhr   Pfarrgottesdienst für alle Lebenden und Verstorbenen der Pfarrei 
  Heiliges Amt von 
  Geschwister Haider für Mutter Rosa Haider und Tante Rosa Zitzelsberger zum Sterbetag 

Fam. Maria Preisinger für Ehemann, Vater und Opa zum Sterbetag 
  Fam. Anton Krügl für Tochter Roswitha zum Sterbetag 
  Richard und Christa Ragaller für Mutter und Schwiegermutter Maria Ragaller zum 

Geburtstag 
  Christa und Richard Ragaller für Monika und Irene Kühberger 
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  Musikalische Gestaltung durch den Kindergarten Rathsmannsdorf                               
und den Effata-Chor. 

 
  Nach dem Gottesdienst Erntedankfest in der Veranstaltungshalle.  
  Herzliche Einladung an alle Pfarrangehörigen. 
 
 
    

Gottesdienstordnung der Pfarrei Windorf vom 13.09. – 20.09.2025 
 

Samstag,  13.9.   Vorabendgottesdienst zum 24. Sonntag im Jahreskreis    
19:00 Uhr   Heiliges Amt von                                                            Sammlung f. Kommunikationsmittel 

Geschwister Jordan für Eltern 
  Gertraud Schmatz mit Fam. für Ehemann zum Sterbetag 

Fam. Dr. Raimund Maier für Fritz Urner 
Fam. Josef Schwarzmeier für Nachbarin Renate Schaffner 
Fam. Dr. Raimund Maier für gute Nachbarin Helga Bachhuber 

 

Dienstag,  16.9. 
8:15 Uhr   Schulanfangsgottesdienst  

 

Donnerstag,  18.9.   Abendgottesdienst - Hl. Lantbert 
19:00 Uhr   Heilige Messe von 

Christine Riesinger für Gerhard Nothhaft 
Fam. Rosa und Erich Kriegl für Gerhard Nothhaft 
Fam. Erwin Moser für Agnes Stockbauer 
Fam. Josef Neugirg für Agnes Stockbauer 

 

  Nach dem Gottesdienst Treffen der Franziskanischen Gemeinschaft im Pfarrhof. 
 

Samstag,  20.9.   Vorabendgottesdienst zum 25. Sonntag im Jahreskreis 
19:00 Uhr   Heiliges Amt von                                                                Sammlung für Michaelsbund 

Dagmar Neumeier für Schwiegervater und Opa zum Sterbetag 
Christa Höltl mit Fam. für Mutter und Oma zum Sterbetag 
Maria Bircheneder mit Kindern für Ehemann und Vater zum Geburtstag 
Fam. Sigrid Bircheneder für Eltern und Bruder Hans 

 
 
 
 
 
Liebe Pfarrangehörige von Otterskirchen, Rathsmannsdorf und Windorf! 
 
Hinweis zur Firmung 2026 
Im kommenden Jahr feiern wir in unserem Pfarrverband die Firmung am 16. Mai 2026 in der Pfarrkirche 
Rathsmannsdorf. Die Firmbewerber/innen des Geburtsjahrgangs 2010 wurden bezüglich der Firmung 2026 
in diesen Tagen angeschrieben. 
Sofern sich aus den vorherigen Jahrgängen noch jemand firmen lassen möchte und noch nicht vormerken 
ließ, bitten wir um Kontaktaufnahme mit dem Pfarrbüro Otterskirchen (Do. u. Fr. vormittags - 08546 743) 
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Skiclub Windorf e. V. 

 
Einladung zur Familienradltour nach Aldersbach 
 
Entlang der Vils geht es heuer nach Aldersbach, wo wir zum Mittagessen im  
Wirtshaus Mayerhofer einkehren werden. Die flache Strecke ist für Jung und Alt 
gut zu befahren. Insgesamt sind ca. 30 km zu fahren. 
 

Wann:  Sonntag, 14.09.2025 
Treffpunkt: Rathsmannsdorf um 10:00 Uhr (VR-Bank) 
  Windorf 10:30 Uhr (Grundschule) 
  Vilshofen 10:45 Uhr (Stadtplatz vor dem Rathaus) 
 

Wir freuen uns auf viele Mitradler, natürlich auch Nichtmitglieder! 
 
Nächster Sommertermin: 
12.10.2025 Familienwanderung (Ilztalbahn zur Schrottenbaummühle) 
 

www.skiclub-windorf.de 

Pfarrgemeinderat
Rathsmannsdorf

Erntedankfest 
am Sonntag, den 21.09.2025 

in der Veranstaltungshalle

Ablauf:
09:45 Uhr Aufstellung der Vereine am Schlossplatz und Festzug zur Kirche
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Jojappa Tulimelli
Danach Festumzug mit der Blaskapelle Thurmansbang und gemütliches 

Beisammensein in der Veranstaltungshalle

Die gesamte Bevölkerung  sowie alle Vereine sind sehr herzlich eingeladen. 
Auf unsere kleinen Besucher wartet ein Lebkuchenherz. 

Für das leibliche Wohl ( Schnitzel, Pommes, Gickerl, Schweinshaxe – auch zum 
Mitnehmen) ist bestens gesorgt. Ferner gibt es eine Kaffee- und Kuchenbar. 

Auf Euren Besuch freut sich die

 Pfarrei Rathsmannsdorf

Kirchenverwaltung
Rathsmannsdorf
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Informationsveranstaltung  
zum Thema 

„VORSICHT! SCHOCKANRUF!“ 
Schockanrufe – Enkeltrick – Telefonbetrug und vieles mehr 

am Donnerstag, den 25. September 2025 – 19:00 Uhr 

im Landgasthof Moser, Windorf 

Referent: Kriminalhauptkommissar Robert Stadler 

Die gesamte Bevölkerung ist sehr herzlich eingeladen! 

 
MARKT WINDORF 
staatlich anerkannter Erholungsort 

 

 
 

 
 
 
 

 
• an alle Projektbeteiligten für die gute Zusammenarbeit, 
• an alle Spender für ihr Wohlwollen uns gegenüber, 
• an alle Helferinnen und Helfer für ihre tatkräftige Unterstützung bei der 

Feuerwehrhaus Einweihung und 
• an alle Vereine und Besucher, die diesen besonderen Tag mit uns 

gefeiert haben. 
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Ihr Partner in Tiefenbach für 
 
✓ Augenoptik/Optometrie 
✓ Hörakustik 

 
Ambros – Optik und Akustik 
Weideneckerstr. 3 
94113 Tiefenbach 
 

Tel.: 08509/936130 
Mail: info@optik-ambros.de 
Web: www.optik-ambros.de 
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Wohlfühlatmosphäre - rollstuhlgerechter Fahrdienst

geschultes Fachpersonal - Beratung und Entlastung von Angehörigen

abwechslungsreiche Aktivierungs- & Betreuungsprogramme

Tagespflege für Senioren
Anschrift:
Vilsfeldstraße 6
94474 Vilshofen

Kontakt:
Telefon 08541 9659-18
E-Mail heike.guenther@awo-ndb-opf.de
www.awo-vilshofen.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
08:00 - 16:00 Uhr

EWALD SCHWINGENSCHLÖGL 
Autoreparatur – Unfallinstandsetzung – Autolackiererei - betriebseigenen Leihwagen 
 

Wir vermitteln Neu/Gebrauchtfahrzeuge der Marke Ford und alle anderen Marken. 
 

auto-schwingenschloegl@t-online.de 
Handy Nr. 0160/98270806 - Telefon 08546 1259 - Fax: 08546 2241 
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